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Begründungen im SV – Wie man’s so dreht und wendet 

 

  

 
Wikipedia definiert wie folgt: 

Eine Begründung oder Rechtfertigung ist die Angabe eines Grundes für eine Behauptung, Handlung, These, 

Aussage, Meinung, Überzeugung, Entscheidung, ein Urteil, einen Zweifel oder auch einen Verdacht („Ich habe 

begründete Zweifel an seiner Ehrlichkeit, denn ich habe erfahren, dass er schon andere belogen hat“) durch 

Berufung auf autoritative Kriterien oder Gründe, oder die Feststellung, dass eine solche Berufung zumindest 

prinzipiell möglich wäre. 

Die gültige Begründung macht bloßen Glauben (vorausgesetzte und noch zu begründende Annahmen) zu 

Erkenntnis oder Wissen (bereits begründete Annahmen). Sie stützt sich auf den Satz vom zureichenden Grund. 

Demnach ist für das Akzeptieren einer Aussage charakteristisch, dass ein Grund angegeben werden kann, der 

die Wahrheit dieser Aussage sichert, oder der mindestens das Fürwahrhalten rechtfertigt. Nach Aristoteles weiß 

man nur etwas, wenn man den Grund dafür erkennt, warum es so ist und damit die Gewissheit hat, dass es 

nicht anders sein kann.
 
Es gibt zwei Grundpositionen des begründenden Vorgehens: Den Panrationalismus, der 

sich auf rationale Kriterien und Autoritäten beruft (Sinneswahrnehmung, intellektuelle Intuition) und den 

Irrationalismus, der sich auf irrationale Kriterien beruft (Gefühle, Glaube). Heute hat die Erkenntnistheorie die 

Möglichkeit einer zureichenden Begründung aufgegeben und beschäftigt sich stattdessen mit so genannter 

‚partieller‘, ‚zirkulärer‘, ‚epistemischer‘ oder ‚unzureichender Begründung‘. 

 

 

Ich würde unserem Vorstand die Empfehlung aussprechen wollen die Politik vom stillen Kämmerlein endgültig 

zu verlassen und einzustellen und endlich die Demokratisierung im Verein Einzug halten zu lassen. 

Wie ich bereits mehrfach in meinen Ausführungen geschrieben habe, ist “absolute Geheimhaltung” anno 2011, 

in einer Landschaft von Multimedia, Internet, Cloud computing und E-Mail total unmöglich geworden. Daher 

verbieten sich nun geradezu geheime Machenschaften und faule Spielchen, ALLES kommt ans Tageslicht, auch 

die geheimsten aller Dokumente, siehe Wikileaks! Wer was wann wem hat zukommen lassen ist nicht mehr 

nachzuvollziehen… und überhaupt, alle dürfen alles wissen! Schonungsloser Offenheit ist angesagt! 

 

Nehmen wir zum Beispiel den Fall Toni von der Rieser Perle. Seit über einem Jahr wird versucht hier zu einer 

Lösung zu kommen. Das Vertrauen im Vorstand ist mittlerweile gänzlich verschwunden und von Einigkeit kann 

dort keine Rede sein, ganz im Gegenteil. Die Amtsinhaber quälen sich dann selber mühsam mit prangenden 

Fragen und sind sie nicht gewachsen, und weil keine Entscheidungen fallen nehmen sie ihre Freunde in 

Vertrauen, ersuchen Hilfe bei ihren langjährigen Sportsfreunden. Dabei fallen Insiderinformationen rasch in 

den Händen von Leuten, wie ich, die nicht länger zuschauen wollen wie das riesige SV-Schiff sich nicht langsam 

wendet sondern unterzugehen droht. Rücksichtloser Aufklärung ist die einzig richtige Antwort. 

 

Niemals vorher wurden im SV so viele unumstößliche Beweise einer Bestechung herangetragen wie im Falle 

Toni von der Rieser Perle. Niemals zuvor wurde auf so krankmachende Art und Weise versucht alles wieder zu 

vertuschen, schönzureden und die Tatsachen sogar zu bestreiten. Was an den Verein völlig vorbeigegangen 

sein mag ist, dass die Rechtsprechung sich in den letzten Jahren mächtig geändert, ja verbessert hat! Auch auf 

Basis von Indizien können Leute nun zu Lebenslang verurteilt werden. „Der endgültige Beweis“ muss NICHT 

immer erbracht werden! Gewissheit kann man trotzdem haben! 

 

Noch einmal Wikipedia: „Die Frage ist, ob man die übereinstimmenden Wahrnehmungen mehrerer Beobachter 

als hinreichende Begründung gelten lassen will. Hierzu werden unterschiedliche Positionen vertreten. Eine weit 

verbreitete Position besagt: Solange es keinen konkreten Grund für einen Zweifel gibt, bilden die 

übereinstimmenden Wahrnehmungen der Individuen eine tragfähige Grundlage für darauf aufbauende 

empirische Theorien.” 

 

 

Lesen Sie nun bitte hier die Begründung (die Verleugnung?!) des Vereinsjustiziars Rechtsanwalt Herrn Luda in 

der Sache Toni von der Rieser Perle und fragen Sie sich, ob Sie diese Einstellung mit Ihrem Gewissen und mit 

Ihren Erfahrungen im SV in Einklang bringen können, bzw. was Herr Luda verpasst hat: 
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Einschätzungen 

 

 

Herr Luda geht völlig vorbei an der Tatsache, dass der Rüde Toni von der Rieser Perle nicht irgendein 

Hündchen ist, das für ein kleines Entgelt an einen anderen Schäferhundfreund verkauft wird, sondern 

ein von Herrn Ansgar Kartheiser hochgepuschten (siehe Werdegang Toni/Vorbereitung Zuchtschauen 

und Schauheft) Spitzenrüden, der für einen Betrag von nicht weniger als 150.000 Euro (vielfacher 

Jahresverdienst eines Beamten!) an eine dem Verein bekannten Hundehändlerin (Statuten-Konflikt!), 
zwecks Weiterverkauf in China (Verbot Hundehandel!) verkauft wurde, diese zusammen mit dem 

Besitzer einen schändlichen Kaufvertrag (siehe Doku) aufgestellt hat, wobei Platzierungen für die 

kommende Siegerschau (Nürnberg 2010) zu einem festen Bestandteil des Vertrages gemacht wurden 

(reinster Korruption!) 

 

(Alleine schon dieser Kaufvertrag müsste zum Ausschluss aus dem Verein führen, und zwar für alle 

Beteiligten die dort unterschrieben haben: Jürgen Schneider, Josephine Kao, Ansgar Kartheiser, 

sowie für sie die ihn haben zustande kommen lassen: Bernd Weber und Reinhardt Meyer – Meyer als 

Bundeszuchtwart Hauptverantwortlicher für jegliche Form von Korruption seiner Richter im Verein.) 

 
 

Herr Luda geht gleichzeitig vorbei an der Tatsache, dass ein SV-Richter (Kartheiser) sofort fast die 

Hälfte der Kaufsumme (70.000 Euro!) in seiner Tasche gesteckt hat (Bereicherung!), und er geht im 

Besonderen vorbei an der Tatsache, dass der SV-Richter (Kartheiser) bewiesenermaßen seit vielen 

Jahren bestens befreundet ist (engste Beziehungen mit gemeinsamen Hunden) mit dem Zuchtrichter 

Herrn Weber (Interessenkonflikt), der letztendlich die zum Gegenstand des Kaufvertrages gemachten 

Platzierung auf der Siegerschau 2010 in Nürnberg zugesprochen hat (Korruption), und mit dem 

Bundeszuchtwart Herrn Meyer (in der Szene sagt man hinter vorgehaltener Hand, dass er „seit vielen 

Jahren die Drecksarbeit für Meyer macht“). 

 
Wie blind kann man sein, Herr Luda? 

 

Ohne die Zusicherung (Garantie), dass der Zuchtrichter (Weber) die zum Gegenstand des 

Kaufvertrages gemachten Platzierung (unter der Oberaufsicht vom Vereinszuchtwart Meyer!) auch 

tatsächlich vergeben wird (und dazu müsste man sich im Vorfeld abgesprochen und geeinigt haben), 

wäre der Kaufvertrag, samt seine genauesten Definierung (siehe Paragraph 11 A und B) nicht erst 

zustande gekommen! Man hätte diesen Vertrag niemals so formulieren können. 

 

Des Weiteren geht unser Vereinsjustiziar vorbei an der Tatsache, dass nicht „irgendeine“ Platzierung 

im „Sehr Gut“–Bereich abgegeben wurde, sondern gerade Platz 3! SG3! Damit war sichergestellt, 
dass die höchstmögliche im Kaufvertrag genannte Verkaufssumme erreicht wird (150.000 Euro), und 

nicht, wie für ein SG4 oder SG5, 20.000 Euro flöten gehen! Zufälle über Zufälle gibt es hier, nicht, 

Herr Luda!? 

 

Der Modus Operandi, wie er im Falle Toni von der Rieser Perle ausgiebig dokumentiert wird, ist laut 

älteste Vereinsmitglieder seit Jahren gang und gäbe im Verein. Hunde werden “gemacht”, die 

Verteilung ist dabei immer ein Dreierbündnis oder Dreierpakt. Es teilen sich die Erlöse auf wie folgt: 

ein Teil für den Erstbesitzer, ein Teil für den Promotor/Mitbesitzer und ein Teil für den Richter der es 

möglich macht. 

 
Das Einzigste was sich nicht beweisen lässt ist, ob der Bundeszuchtwart Reinhardt Meyer die 

treibende Kraft hinter dem Verkauf von Toni von der Rieser Perle nach China war. Das wäre in der 

Tat eine Spekulation. Bis sich das beweisen lässt, muss man davon ausgehen, dass in der Tat Herr 
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Kartheiser vereinsseitig die treibende Kraft dieses Geschäftes war (hinterher gehetzt von der 

Hundehändlerin Frau Kao), wie er vor Gericht in Trier auch hat protokollieren lassen. Nur durch seine 

„exzellenten Kontakte“ wäre der Verkauf (und somit auch diesen korrupten Kaufvertrag!), samt 

Riesenerlös für die „Vermittlung“ (fast hälftiger Verkaufspreis), überhaupt zustande gekommen. 

 

Gestraft werden müssen aber alle die beteiligt waren. Ohne einen Vereinsverweis für Schneider, Kao, 

Kartheiser und Weber hat die Korruption im SV gesiegt, bzw. sich bestätigen lassen.  

 

Übrigens muss ein Richterurteil auf Zuchtschauen nicht immer „endgültig“ sein, bzw. ein Einspruch 
ist sicherlich immer zulässig, wenn von Korruption die Rede ist und eine hinreichende Beweislast für 

Bestechung vorgelegt werden kann. Jeder Hund wofür einen korrupten Kaufvertrag mit im Vorfeld 

festgelegten Platzierungen für eine Zuchtschau vorgelegt werden kann, muss alle seine 

Titel/Bewertungen aberkannt und mit einem WUSV-Zuchtverbot belegt werden. 

 

In diesem Sinne, Herrn Luda, fragen Sie doch bitte mal bei der Basis nach wie der Betrug bei 

Zuchtschauen im Schosse des SV einzuschätzen ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie im 

Verein keine Mitglieder finden werden die nicht 100% überzeugt sind von der Schuld der 

„Angeklagten“. 

 
Ut aliquid fiat! 

 

Jan Demeyere 

SV-Mitglied 

B – 8570 Vichte 
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